
 
 
Der Ausschuss beschließt: 
 
 Der Gesellschaftervertreter der Stadt Halle (Saale) der Halleschen Wohnungsgesellschaft mbH, 
Oberbürgermeister Dr. Wiegand, wird angewiesen, den Geschäftsführer der HWG mbH 
anzuweisen, folgende Punkte umzusetzen: 
 

1. Der Geschäftsführer der HWG mbH tritt mit dem Capuze e.V. in Verhandlungen mit dem 
Ziel, einen Erbbaupachtvertrag für das Objekt Hafenstraße 7 abzuschließen. 

       
2. Für die Zeit der Verhandlungen wird ein Moratorium in Bezug auf die Räumung des 

Objektes Hafenstraße 7 ausgesprochen. 
 

3. Grundlage für die Verhandlungen über einen Erbbaupachtvertrag soll das Wertgutachten 
zum Grundstück Hafenstraße 7, erstellt durch die Stadt Halle (Saale) sein. 
 

4. Die Verhandlungen sollen durch N.N: moderiert werden. 
 
 

 
  


